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Sehr geehrter Herr Seehaus, 

Ihre oben genannte Zuschrift ist im Ministerium der Justiz und für Europa eingegan-

gen. Darin behaupten Sie, dass „aktuell von einigen wenigen Ärzten aus ideologi-

schen Gründen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie falsche Atteste ohne 

medizinische Indikation ausgestellt (werden), die von der Maskenpflicht befreien sol-

len.“ 

Unter Berufung auf § 1 Absatz 2 LIFG beantragen Sie die Übersendung der Informa-

tionen zu den nachfolgenden Fragen: 

1. „Gibt es Zahlen, die aussagen, wie viele solcher Ärzte es gibt? 

2. Gibt es Zahlen dazu, wie viele solcher falscher Masken Atteste seit Beginn 

der Pandemie bzw. seit Beginn der Schutzmaßnahmen ausgestellt wurden? 

3. Welche berufs- , zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen ergeben sich aus 

der Erstellung eines falschen Attestes? 

4. Welche Konsequenzen ergeben sich im Bezug auf die Berufsausübung?“ 

Dazu können wir Ihnen Folgendes mitteilen: 
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Zu den Fragen 1 und 2 liegen uns keine Informationen vor. Die Informationen sind 

daher nicht „bereits vorhanden“ und somit keine „amtlichen Informationen“ nach 

§ 3 Nummer 3 LIFG, zu denen Zugang nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz 

gewährt werden kann.  

Zu den Fragen 3 und 4 können wir eine allgemeine rechtliche Einschätzung nicht ab-

geben. Sie hängt vielmehr vom jeweiligen Einzelfall ab. 

Im Übrigen bitten wir um Verständnis dafür, dass uns eine Rechtsberatung im Einzel-

fall nicht möglich ist. Die Rechtsberatung in Einzelfällen ist den rechtsberatenden Be-

rufen, insbesondere den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, vorbehalten und in 

vielen Fällen kostenpflichtig. 

Abschließend weisen wir vorsorglich darauf hin, dass, sofern Sie Straftatbestände 

verwirklicht sehen sollten und eine Strafanzeige erstatten wollten, eine solche bei der 

Staatsanwaltschaft, den Polizeidienststellen und den Amtsgerichten, nicht jedoch 

beim Ministerium der Justiz und für Europa erstattet werden kann (§ 158 der Straf-

prozessordnung).  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Andreas Botthof, LL.M. (Edinburgh) 

Richter 


